
1015 der Beilae;en zu den stenographischen Protokollen des 
Bundesratef; 

B e r ich t 
des Ausschusses für Verfassli...Ylgs- und Hechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Hationalrates vom 8. November 1973, 
betreffend ein Bli...Yldesgesetz über den Notariatstarif (Notariats­
tarifgesetz - NTG) 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll 

in erster Linie das Tarifrecht der Notare für ihre Amtshandlungen 
nach § 1 der NotariatsordrlUllg Ulld für die Verfassung von Pri vat­
Urkunden auf eine einwandfreie gesetzliche Grundlage gestellt 
werden. Darüber hinaus sollen die Gebührensätze in angemessener 
1Jeise den geänderten \1irtschaftliche:n Verhältnissen angepaßt 
werden. Neben einer leichteren Lesbarkeit li...nd der Anpassung an 

den geänderten Sprachgebrauch) sollen viei ters gegenüber den geltenden 
Bestimmungen eine Vereinheitlichung und Vereinfachung herbeigeführt 

werden. 
Der Ausschuß für Verfassungs- li...Yld RechtsaYlgelegeIll~eiten hat 

die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung von 19. ITovember 1973 
in Verha..'1dlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Ver­
fassungs- und RechtsangeleGenheiten somit den .A.ntrag, der Bundes­

rat wolle beschließen: 
Gegen den Gesetzesbeschluß des lrationalrates vom 8. November 

1973, betreffend ein Bundesgesetz über den Notariatstarif 

(Notariatstarifges,etz - NTG)) wird kein Einspruch erhoben. 

W i n d s t ~ i g 

Berichterst~tter 

Wien, am 19. November 1973 
Dr. R eie h 1 

Obmannstellvertr-eter 
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